
 

Synoptische Darstellung der Änderung Verordnung über die Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung) 
vom 26. Juni 2018 (SG 424.100) [Stand: 13. August 2018] betreffend Anpassung an die Revision der Verord-
nung über die eidgenössische Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung, BMV) vom 13. Juni 2025  
 
 

Geltendes Recht Entwurf 

§  2 
Bildungsangebote der staatlichen Anbieterinnen und Anbieter sowie der Anbiete-
rinnen und Anbieter im kantonalen Auftrag 

 

1 Die staatlichen Anbieterinnen und Anbieter sowie die Anbieterinnen und Anbie-
ter im kantonalen Auftrag können die folgenden BM-Ausrichtungen für Lernende 
als lehrbegleitende Ausbildung (BM 1) oder als Ausbildung nach der beruflichen 
Grundbildung (BM 2) anbieten: 

 

a) Gestaltung und Kunst;  

b) Gesundheit und Soziales;  

c) Technik, Architektur, Life Sciences;  

d) Wirtschaft und Dienstleistungen (Typ Wirtschaft und Typ Dienstleistungen);  

e) Natur, Landschaft, Lebensmittel. e) Natur, Landschaft, und Lebensmittel. 

2 Das Erziehungsdepartement legt fest, welche Ausrichtung an welchem Standort 
angeboten wird. 

2 Das Erziehungsdepartement Die Leitung Mittelschulen und Berufsbildung 
legt fest, welche Ausrichtung an welchem Standort angeboten wird. 

 3 Die Leitung Mittelschulen und Berufsbildung legt fest, an welchen Stand-
orten mehrsprachiger Berufsunterricht und eine mehrsprachige Berufsma-
turität, Blended Learning sowie flexibilisierter Unterricht angeboten wird. 

§  3 
Zulassung zur Berufsmaturitätsprüfung 

 

1 Zur Berufsmaturitätsprüfung sind die Kandidatinnen und Kandidaten zugelas-
sen, welche den Unterricht bei der Anbieterin oder dem Anbieter des BM-Lehr-
gangs besucht haben. 
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2 Lernende der BM 2 werden zur Berufsmaturitätsprüfung zugelassen, wenn sie 
bis zu dem von der Schulleitung festgelegten Stichtag pro Unterrichtsfach min-
destens 80% der Unterrichtslektionen des Prüfungssemesters besucht haben. 

2 Lernende der BM 2 werden zur Berufsmaturitätsprüfung zugelassen, wenn sie 
bis zu dem von der Schulleitung festgelegten Stichtag pro Unterrichtsfach min-
destens 80 % der Unterrichtslektionen des Schulunterrichts des Prüfungsse-
mesters besucht haben. In Blended-Learning-Lehrgängen gilt diese Rege-
lung sinngemäss. 

3 Die Prüfungsleitung entscheidet über die Zulassung zur Berufsmaturitätsprü-
fung. 

 

4 Die Nichtzulassung gilt als erster gescheiterter Versuch, die Berufsmaturität zu 
erlangen. Die Lernenden der BM 2 müssen für die Zulassung zum Wiederho-
lungstermin die Voraussetzung nach Abs. 2 erfüllen. Im Prüfungssemester er-
langte Erfahrungsnoten werden nicht berücksichtigt. 

 

§  4 
Zeitpunkt der Abschlussprüfungen 

§  4 Aufgehoben. 

1 Die Abschlussprüfungen finden in der Regel am Ende des Semesters statt, in 
welchem das zu prüfende Fach zum letzten Mal unterrichtet wird. 

 

2 Es dürfen jedoch höchstens drei Prüfungsfächer vor dem Ende der Ausbildung 
abgeschlossen werden. 

 

§  5 
Form, Inhalt und Dauer der Abschlussprüfungen sowie Hilfsmittel 

 

1 Soweit nicht durch bundesrechtliche Vorschriften bestimmt, werden Form, In-
halt, Prüfungsdauer und Hilfsmittel in von der Prüfungsleitung erlassenen Prü-
fungsrichtlinien geregelt. 

 

 1bis Die schriftlichen Abschlussprüfungen werden in allen Fächern für alle 
Berufsmaturitätsausrichtungen einheitlich durch eine von den Kantonen 
Basel-Landschaft und Basel-Stadt eingesetzte Leitungsgruppe vorbereitet. 

 2 Die Leitung Mittelschulen und Berufsbildung legt fest, welche Fremdspra-
chendiplome die Abschlussprüfung in den entsprechenden Fächern erset-
zen können und wie das Ergebnis der Fremdsprachendiplomprüfung in die 
Prüfungsnote umgerechnet wird. 
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§  11 
Validierung der Prüfungsnoten 

 

1 Die Prüfungsnoten werden, vorbehältlich der Bestimmungen in § 12 dieser Ver-
ordnung, durch die Unterschrift der Examinatorin oder des Examinators sowie 
der Expertin oder des Experten validiert. 

1 Die Prüfungsnoten werden, vorbehältlich der Bestimmungen in § 12 dieser Ver-
ordnung, durch die Unterschrift der Examinatorin oder des Examinators Exami-
nierenden sowie der Expertin oder des Experten validiert. 

§  14 
Notenberechnung 

§  14 Aufgehoben. 

1 Die Noten im Berufsmaturitätszeugnis werden auf ganze und halbe Noten ge-
rundet. 

 

2 Sie sind der Mittelwert:  

a) in nicht geprüften Fächern aus den Noten aller Zeugnisse (Erfahrungsnoten);  

b) in nur schriftlich oder nur mündlich geprüften Fächern aus dem auf ganze und 
halbe Noten gerundeten Durchschnitt der Erfahrungsnoten und der Prüfungs-
note; 

 

c) in sowohl schriftlich und mündlich geprüften Fächern aus dem auf ganze und 
halbe Noten gerundeten Durchschnitt der Erfahrungsnoten sowie der auf ganze 
und halbe Noten gerundeten Prüfungsnote; 

 

d) im Bereich interdisziplinäres Arbeiten aus dem auf ganze und halbe Noten ge-
rundeten Durchschnitt der Erfahrungsnoten Interdisziplinäres Arbeiten (IDAF) 
sowie der auf ganze und halbe Noten gerundeten Note für die Interdisziplinäre 
Projektarbeit (IDPA). 

 

§  15 
Bestehen der Berufsmaturitätsprüfung 

 

1 Der Notendurchschnitt des Berufsmaturitätszeugnisses ist das arithmetische 
Mittel aller Fachnoten im Berufsmaturitätszeugnis, auf eine Dezimalstelle gerun-
det. 

1 Der Notendurchschnitt des Berufsmaturitätszeugnisses Die Gesamtnote ist 
das arithmetische Mittel aller Fachnoten im Berufsmaturitätszeugnis, auf eine De-
zimalstelle gerundet. 
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2 Die Berufsmaturitätsprüfung ist bestanden, wenn die folgenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind: 

 

a) der Durchschnitt sämtlicher Noten mindestens 4 beträgt; a) der Durchschnitt sämtlicher Noten  Die Gesamtnote beträgt mindestens 4 be-
trägt; 

b) die Differenz der ungenügenden Noten zur Note 4 gesamthaft den Wert 2 nicht 
übersteigt; 

 

c) nicht mehr als zwei Noten unter 4 erteilt wurden.  

§  17 
Wiederholen der Berufsmaturitätsprüfung 

 

1 Die Wiederholung der Berufsmaturitätsprüfung findet in der Regel frühestens 
nach einem und spätestens nach zwei Jahren bei der gleichen Anbieterin oder 
dem gleichen Anbieter des BM-Lehrgangs statt, an welcher die erste Berufsma-
turitätsprüfung absolviert wurde. Wer die Berufsmaturitätsprüfung wiederholen 
möchte, muss sich bis zum Ende des Kalenderjahres vor der Berufsmaturitäts-
prüfung bei der Schule zur Wiederholungsprüfung anmelden. 

 

2 Die Berufsmaturitätsprüfung ist in mindestens den Fächern mit ungenügenden 
Noten zu wiederholen. Eine Wiederholung in allen Fächern ist möglich. 

2 Aufgehoben. 

3 In Fächern, die nicht wiederholt werden, werden die bestehenden Berufsmaturi-
tätsnoten übernommen. 

3 Aufgehoben. 

4 Wird zur Vorbereitung der Wiederholungsprüfung der Berufsmaturitätsunterricht 
während mindestens zweier Semester besucht, werden die neuen Zeugnisnoten 
als Erfahrungsnoten für die Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt. 

4 Aufgehoben. 

5 In allen zu wiederholenden Fächern ist eine Abschlussprüfung abzulegen. 5 Aufgehoben. 

6 Bei ungenügender Note im interdisziplinären Arbeiten gilt für die Wiederholung: 6 Aufgehoben. 

a) eine ungenügende interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) ist zu überarbeiten;  
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b) bei einer ungenügenden Erfahrungsnote interdisziplinäres Arbeiten (IDAF) ist 
eine mündliche Abschlussprüfung zu interdisziplinärem Arbeiten abzulegen; 

 

c) eine genügende bisherige Erfahrungsnote ist zu berücksichtigen.  

§  18 
Prüfungsunfähigkeit, Abwesenheit und Unregelmässigkeiten 

 

1 Kandidatinnen oder Kandidaten, die wegen Krankheit, Unfall oder aus anderen 
wichtigen Gründen nicht zur Berufsmaturitätsprüfung antreten können oder von 
dieser zurücktreten, haben dies unverzüglich der Prüfungsleitung zu melden. Bei 
gesundheitlichen Gründen ist die Prüfungsunfähigkeit innert 24 Stunden durch 
ein ärztliches Zeugnis zu belegen.  

 

2 Kandidatinnen und Kandidaten, die ohne wichtigen Grund der Berufsmaturitäts-
prüfung fernbleiben oder während der Berufsmaturitätsprüfung zurücktreten, ha-
ben die Prüfung nicht bestanden. 

2 Kandidatinnen und Kandidaten, die  Bleiben Kandidierende ohne wichtigen 
Grund der Berufsmaturitätsprüfung fernbleiben oder während der  Verhinde-
rungsgrund einer Prüfung fern, so gilt die ganze Berufsmaturitätsprüfung zu-
rücktreten, haben die Prüfung als nicht bestanden. 

3 Unregelmässigkeiten im Ablauf der Berufsmaturitätsprüfung sowie Unredlich-
keiten einer Kandidatin oder eines Kandidaten, insbesondere die Benützung, Be-
reitstellung oder Vermittlung unerlaubter Hilfen oder Hilfsmittel, sind der Prü-
fungsleitung unverzüglich zu melden. 

 

4 Die Prüfungsleitung kann gegenüber der fehlbaren Kandidatin oder dem fehlba-
ren Kandidaten die geeigneten Massnahmen verfügen. Sie kann insbesondere 

 

a) die fehlbare Kandidatin oder den fehlbaren Kandidaten von der Berufsmaturi-
tätsprüfung ausschliessen; 

 

b) die ganze oder teilweise Wiederholung der Berufsmaturitätsprüfung anordnen;  

c) die gesamte Berufsmaturitätsprüfung als nicht bestanden erklären;  

d) die Bewertung für die betreffende Leistungserhebung bis zur niedrigsten mögli-
chen Bewertung reduzieren. 
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5 Die Prüfungsleitung entscheidet darüber, ob wichtige Gründe für ein Fernblei-
ben oder Zurücktreten von der Berufsmaturitätsprüfung vorliegen sowie über den 
Zeitpunkt von Nachprüfungen. 

 

§  21 
 

 

1 Für Lernende mit den Schullaufbahnen nach § 1 lit. a und b der Übergangsver-
ordnung Schulharmonisierung vom 31. Januar 2012 gelten weiterhin die bisheri-
gen Erlasse. 

 

 2 Die Lernenden, die ihren BM-Lehrgang vor dem 31. Juli 2026 begonnen 
haben, schliessen diesen nach bisherigem Recht ab. 

  

 Die Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 31. Juli 2026 in Kraft. 

 


